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Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der
Staatsprufung fur Lehramter an Schulen
(Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatspriifung - OVP)

Auf Grund des § 7 Absatz 3 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S.
308) wird im Einvernehmen mit dem fiir Inneres zustandigen Ministerium sowie mit dem Finanz-
ministerium verordnet:
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§1
Ziel des Vorbereitungsdienstes

Der Vorbereitungsdienst bereitet Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter als eigenverant-
wortlich Lernende auf die spatere berufliche Unterrichts- und Erziehungstatigkeit an Schulen
vor. Die Ausbildung orientiert sich an den grundlegenden Kompetenzen fur Unterricht und Erzie-
hung, Beurteilung, Diagnostik, Beratung, Kooperation und Schulentwicklung sowie an den wis-
senschaftlichen und kunstlerischen Anforderungen der Facher. Dabei ist Befahigung zur indivi-
duellen Férderung von Schilerinnen und Schilern und Umgang mit Heterogenitat unter Beach-
tung der Erfordernisse der Inklusion besonders zu berilicksichtigen. Den genannten Zielen dient
die wissenschaftlich fundierte schulpraktische Ausbildung, die Zentrum flir schulpraktische Leh-
rerausbildung und Schule gemeinsam verantworten. Auf der Grundlage der Kompetenzen und
Standards flir den Vorbereitungsdienst (Anlage 1) und eines von dem fiir Schulen zustandigen
Ministerium zu erlassenden Kerncurriculums zielt die Ausbildung auf den Kompetenzerwerb in
allen Handlungsfeldern des Lehrerberufs.

§2
Voraussetzung fiir die Einstellung in den Vorbereitungsdienst und Dienstbezeichnungen

(1) In den Vorbereitungsdienst fur ein Lehramt kann eingestellt werden, wer

1. die gesetzlichen Voraussetzungen fir die Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten erfiillt,

2.

a) einen Abschluss als Master of Education gemaB der Lehramtszugangsverordnung vom 18. Ju-
ni 2009 (GV. NRW. S. 344) oder die Erste Staatsprifung flr das angestrebte Lehramt bestanden
hat oder

b) eine Prifung bestanden hat, die als gleichwertig geeignet fiir den Zugang zum Vorbereitungs-
dienst fur das angestrebte Lehramt (§ 14 Absatz 1 Lehrerausbildungsgesetz) oder als Erste
Staatsprifung fur das angestrebte Lehramt anerkannt worden ist und

3. im Zweifelsfall die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse nachweist.

Der Nachweis, dass in Nordrhein-Westfalen erworbene Masterabschllisse nach Satz 1 Nummer
2 die Anforderungen der Lehramtszugangsverordnung und des Lehrerausbildungsgesetzes er-
flllen, wird in der Regel durch die vorlaufende Akkreditierung der Studiengange erbracht (§ 1
Absatz 1 Satz 3 Lehramtszugangsverordnung). Liegt die Priifung nach Satz 1 Nummer 2 langer
als flnf Jahre zurlick, kann die Zulassung zum Vorbereitungsdienst vom Ergebnis eines Kollo-
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quiums abhangig gemacht werden, in dem nachzuweisen ist, dass die Kenntnisse und Fahigkei-
ten den Ausbildungsvoraussetzungen noch entsprechen.

(2) Auszubildende im Vorbereitungsdienst werden in dieser Verordnung als Lehramtsanwarterin-
nen oder Lehramtsanwarter bezeichnet. Die Auszubildenden, die ein Lehramt des gehobenen
Dienstes anstreben, fihren wahrend des Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeichnung ,Lehr-
amtsanwarterin” oder ,Lehramtsanwarter” fiir das entsprechende Lehramt. Die Auszubildenden,
die ein Lehramt des hoheren Dienstes anstreben, fiihren die Dienstbezeichnung ,Studienreferen-
darin” oder ,Studienreferendar” flr das entsprechende Lehramt.

§3
Ausbildungsbehorde

Ausbildungsbehorde ist die Bezirksregierung. Sie weist die Lehramtsanwarterinnen und Lehr-
amtsanwarter Zentren fir schulpraktische Lehrerausbildung zu.

§4

Einstellungsantrag

(1) Der Antrag auf Einstellung in den Vorbereitungsdienst ist an die Bezirksregierung zu richten,
in deren Bezirk die Einstellung angestrebt wird. Der Antrag muss mit den erforderlichen Unterla-
gen spatestens am 15. November vor dem Einstellungstermin vorliegen. Fallt der 15. November
auf einen Sonnabend, Sonn- oder Feiertag, so tritt an seine Stelle der nachste Werktag. Das fir
Schulen zustandige Ministerium kann bei besonderem Bedarf fir einzelne Lehramter andere
oder zusatzliche Termine bestimmen oder auf Termine verzichten.

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 sind insbesondere die in Anlage 2 genannten Unterlagen beizufi-
gen.

(3) Das Masterzeugnis oder das Zeugnis Uber die Erste Staatsprifung, das Zeugnis liber eine Er-
weiterungsprufung, das Zeugnis Uber eine Prifung fir ein weiteres Lehramt, die kirchliche Be-
vollmachtigung zur Erteilung von Religionsunterricht und der Nachweis der fachpraktischen Aus-
bildung kdnnen nachgereicht werden. Das fiir Schulen zustandige Ministerium kann dafir aus
Grunden der zeitgerechten Durchfihrung des Einstellungsverfahrens Termine festlegen.

(4) Bei Fristversaumnis ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen.
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§5
Einstellung

(1) Die Einstellung erfolgt zum 1. Mai eines jeden Jahres. Das fur Schulen zustandige Ministerium
kann bei besonderem Bedarf zusatzliche Einstellungstermine fir einzelne Lehramter bestimmen.
Zum Einstellungstermin 1. Mai und zu anderen Einstellungsterminen, die auf einen Sonnabend,
Sonntag oder Feiertag fallen, wird die Ernennungsurkunde als Wirkungsurkunde an einem vor-
ausgehenden Werktag ausgehandigt.

(2) Die Einstellung erfolgt nicht, wenn die Facher (Unterrichtsfacher, Lernbereiche, berufliche
Fachrichtungen, sonderpadagogische Fachrichtungen) und ihre Mindestzahl nicht den im Land
Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen entsprechen. Das Ministerium kann in besonders
begriindeten Fallen Ausnahmen zulassen, wenn eine Ausbildung in einem Zentrum fiir schul-
praktische Lehrerausbildung fachlich mdglich und durchflhrbar ist. Die Einstellung erfolgt auch
nicht, wenn die Bewerberin oder der Bewerber im Rahmen eines Vorbereitungsdienstes fiir ein
entsprechendes Lehramt eine Staatsprifung endgtiltig nicht bestanden hat. Sie soll auch dann
nicht erfolgen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber nach einer frilheren Entlassung aus dem
Vor bereitungsdienst die Wiedereinstellung beantragt, es sei denn, dass die Beendigung aus
wichtigem Grund auf eigenen Antrag erfolgt ist. Wichtige Griinde sind insbesondere Familienzu-
sammenflihrung, Kindererziehung, alleinige Verantwortung fir einen arztlich anerkannten Pfle-
gefall, langere schwere Erkrankung oder berufliche Weiterqualifizierung fiir den Lehrerberuf au-
Berhalb eines Vorbereitungsdienstes; ausbildungsfachliche Griinde sind keine wichtigen Grinde.
Ist die Bewerberin oder der Bewerber in einem anderen Land bereits in ein Priifungsverfahren
zum Ablegen einer entsprechenden Staatsprifung eingetreten, kann die Einstellung nur erfolgen,
wenn dber den wichtigen Grund nach Satz 4 hinaus im Einzelfall zwingende soziale Griinde vor-
liegen.

(3) Im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 gelten als entsprechendes Lehramt auch nordrhein-westfali-
sche Lehramter nach friiherem Recht:

1. fur das Lehramt an Grundschulen: das Lehramt fir die Primarstufe und das Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen (Studi-
enschwerpunkt Grundschule),

2. fur das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen: das Lehramt fur die Sekundarstufe |
und das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen
der Gesamtschulen (Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamtschule),

3. fiir das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen: das Lehramt fir die Sekundarstufe | und
das Lehramt flir die Sekundarstufe Il,

4. fur das Lehramt an Berufskollegs: das Lehramt fur die Sekundarstufe Il und
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5. fUr das Lehramt flr sonderpadagogische Forderung: das Lehramt fir Sonderpadagogik.

Soweit noch Wiedereinstellungen fir das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den
entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen beantragt werden, gelten Satz 1 Nummer 1
und Nummer 2 entsprechend.

§6
Dienstverhaltnis

(1) Mit der Einstellung in den Vorbereitungsdienst werden die Lehramtsanwarterinnen und Lehr-
amtsanwarter in das Beamtenverhaltnis auf Widerruf berufen. Die Bezirksregierungen sind
Dienstvorgesetzte Stellen, die Leiterinnen und Leiter der Zentren fir schulpraktische Lehreraus-
bildung sind Vorgesetzte der Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter.

(2) Das Beamtenverhaltnis endet zu dem Zeitpunkt, zu dem das Prifungsergebnis Gber die be-
standene oder endgultig nicht bestandene Staatsprifung schriftlich bekannt gegeben worden
ist.

(3) Die Lehramtsanwarterin oder der Lehramtsanwarter kann insbesondere dann entlassen wer-
den, wenn

1. sie oder er durch ihr oder sein Verhalten zu erheblichen Beanstandungen Anlass gibt oder

2. sie oder er aus von ihr oder ihm zu vertretenden ausbildungsfachlichen Griinden bis zum Ende
der ersten Halfte ihrer oder seiner Ausbildung nicht kontinuierlich selbststandig im Unterricht
eingesetzt werden konnte.

(4) Bei einer Entlassung auf eigenen Antrag entscheidet die Bezirksregierung aufgrund der An-
gaben der Antragstellerin oder des Antragstellers Uber das Vorliegen eines wichtigen Grundes im
Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 4 im Zeitpunkt der Entlassung und informiert zuvor Gber die Folgen
der Entlassung.

§7
Dauer des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 18 Monate.
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(2) Von Amts wegen sind Zeiten eines flir das angestrebte oder ein vergleichbares Lehramt ge-
leisteten Vorbereitungsdienstes anzurechnen. Auf Antrag kdnnen Zeiten einer beruflichen Tatig-
keit, die nach Art und Umfang geeignet ist, die flr das angestrebte Lehramt erforderlichen Fa-
higkeiten zu vermitteln, auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden. Es sind jedoch min-
destens zwolf Monate zu leisten. Ein Antrag ist spatestens bis zum Ablauf des vierten Ausbil-
dungsmonats zu stellen.

(3) Der Vorbereitungsdienst kann auf Antrag aus besonderen Griinden in der Regel um bis zu
sechs Monate verlangert werden. Besondere Griinde sind insbesondere Beurlaubung, Krankheit
oder Schwangerschaft, soweit Ausfallzeiten mit einer Gesamtdauer von mehr als sechs Wochen
entstehen.

(4) Bei der Entscheidung der Ausbildungsbehoérde Uber eine Anrechnung oder Verlangerung des
Vorbereitungsdienstes ist der Ausbildungsstand zu berilicksichtigen.

§8

Ausbildung im Vorbereitungsdienst

Die Ausbildung der Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter findet in zwei Fachern der
Masterprufung oder der Ersten Staatsprufung statt. Sie wird in einem Unterrichtsfach durchge-
flhrt, sofern die Priifung nach Satz 1in Nordrhein-Westfalen in nur einem Unterrichtsfach abge-
legt werden konnte. An die Stelle eines der beiden Facher kann nach Wahl der Lehramtsanwar-
terinnen und Lehramtsanwarter das Fach einer Erweiterungsprifung treten. Fir Lehramtsanwar-
terinnen und Lehramtsanwarter, die in einer modernen Fremdsprache und einem geeigneten
Sachfach ausgebildet werden, kdnnen besondere Ausbildungsangebote flr den bilingualen Un-
terricht geschaffen werden.

§9

Verantwortung fiir die Ausbildung

Die Gesamtverantwortung fur die Ausbildung tragt die Leiterin oder der Leiter des Zentrums fir
schulpraktische Lehrerausbildung; die Verantwortung flr die lehramtsbezogene Ausbildung tra-
gen die Seminarleiterinnen und Seminarleiter. Die Verantwortung fiir den Unterricht der Lehr-
amtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter tragt die Schulleiterin oder der Schulleiter. Die Leitun-
gen von Zentrum flr schulpraktische Lehrerausbildung und Schule arbeiten im Interesse der
Ausbildung zusammen.

§10
Ausbildung an Zentren flir schulpraktische Lehrerausbildung
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(1) Fur die Ausbildung stehen durchschnittlich sieben Wochenstunden zur Verfligung.

(2) Fur die Ausbildungsveranstaltungen ist dem Zentrum fir schulpraktische Lehrerausbildung
wochentlich ein Tag vorbehalten. Weitere Absprachen zwischen dem Zentrum fiir schulprakti-
sche Lehrerausbildung und den zugeordneten Schulen sind maglich.

(3) Die Zentren fir schulpraktische Lehrerausbildung nehmen die Ausbildungsaufgaben auf der
Grundlage des Kerncurriculums (§ 1) in fachbezogenen und Uiberfachlichen Ausbildungsgruppen
sowie in anderen Formen wahr. Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums flr schulpraktische
Lehrerausbildung, die Leiterinnen und Leiter der Seminare und die Fachleiterinnen und Fachleiter
sowie mit besonderen Aufgaben Beauftragte flhren als Seminarausbilderinnen und Seminaraus-
bilder Ausbildungsveranstaltungen durch. Die Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter
sind zur Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen verpflichtet.

(4) Zur Ausbildung gehort verpflichtend die personenorientierte Beratung. Diese wird von Leite-
rinnen und Leitern Uberfachlicher Ausbildungsgruppen der Zentren fir schulpraktische Lehrer-
ausbildung durchgefihrt, die die Leistungen der Lehramtsanwarterin oder des Lehramtsanwar-
ters nicht benoten, nicht an der jeweiligen Langzeitbeurteilung nach § 16 Absatz 4 beteiligt wer-
den dirfen und nicht am Verfahren der jeweiligen Staatsprufung beteiligt sind.

(5) Ausbildungsberatung erfolgt insbesondere im Zusammenhang mit Unterrichtsbesuchen, sie
umfasst auch in der Gberfachlichen Ausbildung wiederholte, an Ausbildungsstandards orientierte
Information liber den erreichten Ausbildungsstand der Lehramtsanwarterin oder des Lehramts-
anwarters. Diese kdnnen von den Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern sowie den
Schulleiterinnen und Schulleitern jederzeit Auskunft Uber ihren Ausbildungsstand erhalten.

(6) Die Zentren fur schulpraktische Lehrerausbildung legen in einem Ausbildungsprogramm Ziele
und Handlungskonzepte fiir die Ausbildung sowie Verfahren der Evaluation fest.

§NM
Ausbildung an Schulen

(1) Die schulpraktische Ausbildung findet an Schulen auf der Grundlage des Kerncurriculums (§
1) statt. Alle Schulen sind Ausbildungsschulen. Die Bezirksregierung ordnet sie Zentren fir schul-
praktische Lehrerausbildung zu. Genehmigte Ersatzschulen im Sinne des § 100 Absatz 2 bis 4
des Schulgesetzes kdnnen mit Zustimmung des Tragers Ausbildungsschulen sein.
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(2) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums flr schulpraktische Lehrerausbildung weist nach
vorangegangener Abstimmung im Auftrag der Bezirksregierung Lehramtsanwarterinnen und
Lehramtsanwarter einer Schule zu. Zuweisungen an eine Ersatzschule erfolgen nur nach Zustim-
mung des Schultragers, der Schulleitung und der Lehramtsanwarterin oder des Lehramtsanwar-
ters.

(3) Die Ausbildung umfasst Hospitationen und Ausbildungsunterricht (Unterricht unter Anleitung
und selbststandiger Unterricht). Sie erstreckt sich auf alle Handlungsfelder des Lehrerberufs. Die
Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder besuchen die Lehramtsanwarterinnen und Lehr-
amtsanwarter im Unterricht. Die Besuche dienen der Anleitung, Beratung, Unterstitzung und Be-
urteilung. Die Ausbildung umfasst auch Unterrichtshospitationen bei Seminarausbilderinnen und
Seminarausbildern sowie bei Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwartern. Die Seminaraus-
bilderinnen und Seminarausbilder legen im Benehmen mit der Lehramtsanwarterin oder dem
Lehramtsanwarter die Termine flr die Besuche fest. In den beiden Fachern finden, auch im Rah-
men des selbststandigen Unterrichts, in der Regel insgesamt zehn Unterrichtsbesuche statt, zu
denen die Lehramtsanwarterin oder der Lehramtsanwarter eine kurzgefasste Planung vorzule-
gen hat.

(4) Die Lehramtsanwarterin oder der Lehramtsanwarter soll im Verlauf der Ausbildung in unter-
schiedlichen Jahrgangsstufen sowie, soweit vorhanden, in unterschiedlichen Schulstufen und
Bildungsgangen der jeweiligen Schulform eingesetzt werden.

(5) Die Ausbildung umfasst durchschnittlich 14 Wochenstunden. Davon entfallen auf den selbst-
standigen Unterricht in zwei vollstdndigen Schulhalbjahren durchschnittlich neun Wochenstun-
den.

(6) Von den insgesamt im Vorbereitungsdienst zu erteilenden 18 Wochenstunden selbststandi-
gen Unterrichts erhalt die Schule fir Ausbildungszwecke insgesamt zwei Anrechnungsstunden.

(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter setzt im Benehmen mit der Seminarleiterin oder dem Se-
minarleiter die Lehramtsanwarterin oder den Lehramtsanwarter im selbststandigen Unterricht
ein. Dabei sind Belange der Ausbildung und Winsche der Lehramtsanwarterinnen und Lehramts-
anwarter angemessen zu bericksichtigen.
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(8) Uber die Ausbildung hinausgehender selbststandiger zuséatzlicher Unterricht kann Lehramts-
anwarterinnen und Lehramtsanwartern mit ihrer Zustimmung lbertragen werden; bis zum erfolg-
reichen Ablegen der Unterrichtspraktischen Prifungen jedoch nur im Umfang von bis zu zwei
Wochenstunden. Ausbildung und Priifung haben Vorrang vor der Erteilung zusatzlichen Unter-
richts.

§12
Einsichtnahme in Aufgaben anderer Schulformen oder Schulstufen

Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter sollen wahrend ihrer Ausbildung Einsicht in Auf-
gaben und Probleme einer anderen Schulform oder Schulstufe nehmen. Naheres bestimmt das
Ausbildungsprogramm des Zentrums fur schulpraktische Lehrerausbildung.

§13
Ausbildungsbeauftragte

(1) Schulleiterinnen und Schulleiter bestellen im Benehmen mit der Lehrerkonferenz Ausbil-
dungsbeauftragte. Es kann auch eine Ausbildungsbeauftragte oder ein Ausbildungsbeauftragter
fur mehrere kooperierende Schulen bestellt werden.

(2) Zu den Aufgaben der Ausbildungsbeauftragten gehoren insbesondere die Unterstlitzung der
Kooperation zwischen Zentren fir schulpraktische Lehrerausbildung und Schulen, die Koordina-
tion von Lehrerausbildung innerhalb der Schulen, die Beratung der Schulleitungen sowie die er-

ganzende Beratung und Unterstitzung der Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter. Aus-
bildungsbeauftragte sollen regelmaBig selbst als Ausbildungslehrerin oder Ausbildungslehrer ta-
tig werden und an den Eingangs- und Perspektivgesprachen an ihrer Schule teilnehmen.

(3) Die von den Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwartern erbrachten Anrechnungsstun-
den (§ 11 Absatz 6) sind fiir Ausbildungszwecke zu verwenden. Uber Grundsétze fiir die Vertei-
lung der Anrechnungsstunden entscheidet die Lehrerkonferenz auf Vorschlag der Schulleiterin
oder des Schulleiters. Die Verteilung der Anrechnungsstunden im Einzelnen obliegt der Schullei-
terin oder dem Schulleiter unter Bertcksichtigung der jeweiligen besonderen Inanspruchnahme
der Lehrerinnen und Lehrer, soweit sich diese nicht aus dem Inhalt des Amtes ergibt.

§14
Ausbildungsprogramm der Schule
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Die Schulen entwickeln gemeinsam mit den Zentren flr schulpraktische Lehrerausbildung schuli-
sche Ausbildungsprogramme auf der Grundlage des Kerncurriculums. Kooperierende kleinere
Schulen kdnnen ein gemeinsames Programm entwickeln.

§15
Eingangs- und Perspektivgesprach

Die Lehramtsanwarterin oder der Lehramtsanwarter fiihrt zu Beginn der Ausbildung ein Ein-
gangs- und Perspektivgesprach mit einer Seminarausbilderin oder einem Seminarausbilder unter
Beteiligung der Schule. Es dient dazu, auf der Grundlage der bereits erreichten berufsbezogenen
Kompetenzen weitere Perspektiven zu entwickeln und Beitrage aller Beteiligten dazu gemeinsam
zu planen. Das Gesprach soll in den ersten sechs Wochen der Ausbildung gefiihrt werden. Es
beruht auf einer von der Lehramtsanwarterin oder dem Lehramtsanwarter gehaltenen Unter-
richtsstunde. Die Lehramtsanwarterin oder der Lehramtsanwarter dokumentiert die Gesprachs-
ergebnisse schriftlich. Die Dokumentation kann von den anderen Gesprachsteilnehmerinnen und
—teilnehmern erganzt werden. Eine Benotung erfolgt nicht. Die Planungen sollen im Verlaufe der
Ausbildung fortgeschrieben werden.

§16
Langzeitbeurteilungen

(1) Schule und Zentrum flr schulpraktische Lehrerausbildung beurteilen Verlauf und Erfolg des
Vorbereitungsdienstes jeweils mit einer Langzeitbeurteilung, die mit einer Note geman § 28 in
den Fachern der Ausbildung sowie mit einer Endnote abschlieBt. BewertungsmaBstab sind die in
Anlage 1 benannten Standards. Wenn die erreichten Kompetenzen in einem Fach den Anforde-
rungen nicht genligen, muss die jeweilige Langzeitbeurteilung insgesamt mit der Note ,mangel-
haft” oder ,ungenligend” abschlieBen. Die Endnote nach Satz 1 kann an Stelle einer Note nach §
28 eine der folgenden Zwischennoten ausweisen:

sehr gut bis gut (1,5)
gut bis befriedigend (2,5)

befriedigend bis ausreichend (3,5).

(2) Die Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer sowie Seminarausbilderinnen und Semin-
arausbilder erstellen schriftliche Beurteilungsbeitrage am MaBstab der in der Anlage 1 benannten
Standards. Dabei sind sowohl die fachlichen als auch die Uberfachlichen Kompetenzen in ihrer
Gesamtheit zu bewerten. Beurteilungsbeitrage von Seminarausbilderinnen und Seminarausbil-
dern schlieBen mit einer Note gemaR § 28 ab. Eine Ausfertigung erhalt jeweils die Lehramtsan-
warterin oder der Lehramtsanwarter. Wechselt die Ausbilderin oder der Ausbilder im Verlauf der
Ausbildung, ist ein Beurteilungsbeitrag unverzliglich nach dem Wechsel zu erstellen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/41



(3) Langzeitbeurteilungen der Schulen werden durch die Schulleiterinnen oder Schulleiter auf
der Grundlage von eigenen Beobachtungen und der Beurteilungsbeitrage der Ausbildungslehre-
rinnen und Ausbildungslehrer erstellt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll vor abschlieBen-
der Erstellung der Langzeitbeurteilung der oder dem Ausbildungsbeauftragten Gelegenheit zur
Stellungnahme zum vorgesehenen Gesamtergebnis geben. Langzeitbeurteilungen beruhen auf
der fortlaufenden Begleitung der Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter in allen schuli-
schen Handlungsfeldern.

(4) Langzeitbeurteilungen der Zentren fur schulpraktische Lehrerausbildung werden durch deren
Leiterinnen und Leiter auf der Grundlage von Beurteilungsbeitragen der an der fachbezogenen
Ausbildung beteiligten Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder erstellt. Absatz 3 Satz 3 gilt
entsprechend. Die Beurteilungsbeitrage sind Grundlage einer Beratung der an der fachbezoge-
nen Ausbildung einer Lehramtsanwarterin oder eines Lehramtsanwarters beteiligten Seminaraus-
bilderinnen und Seminarausbilder. Diese sollen nach Beratung der Leiterin oder dem Leiter des
Zentrums fur schulpraktische Lehrerausbildung einen gemeinsamen Vorschlag fur die Langzeit-
beurteilung mit Endnote vorlegen. Kommt ein gemeinsamer Vorschlag in begriindeten Fallen
nicht zustande, wird der Vorschlag von der zustandigen Seminarleiterin oder dem zustandigen
Seminarleiter vorgelegt. § 10 Abs. 4 Satz 2 ist zu beachten.

(5) Die beiden Langzeitbeurteilungen sind dem Priifungsamt spatestens drei Wochen vor dem
jeweiligen Prufungstag (§ 32) in dreifacher Ausfertigung vorzulegen. Je eine Ausfertigung ist zur
Prifungsakte und zur Personalakte zu nehmen; eine Ausfertigung ist unverziiglich den Lehr-
amtsanwarterinnen und Lehramtsanwartern auszuhandigen. Diese haben das Recht zu einer
schriftlichen GegenauBerung innerhalb einer Woche. Ergibt die durch zwei geteilte Summe der
Notenwerte der Endnoten fir die beiden Langzeitbeurteilungen nicht mindestens die Note ,aus-
reichend” (4,0), wird die Prifung ohne Durchfiihrung von Priifungsleistungen nach § 27 fiir nicht
bestanden erklart.

(6) Beurteilungsbeitrage und Langzeitbeurteilungen werden unabhangig von einem RUcktritt
nach § 36 erstellt. Sind sie vor einem Riicktritt erstellt worden, sind sie nach Wiederaufnahme
des Prifungsverfahrens weiter einzubeziehen.

Teil 2

Verteilung der Ausbildungsplatze
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§17
Bereitstellung von Ausbildungsplatzen

Bei der Bereitstellung von Ausbildungsplatzen sollen alle Schulen fir Ausbildungsunterricht in
Anspruch genommen werden.

§18
Verteilung der Ausbildungsplatze auf Schulformen

(1) Je Schulform und gegebenenfalls je Fach sind im Rahmen des Einstellungsverfahrens Ausbil-
dungsplatze entsprechend der Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewerber oder einer vom flr
Schulen zustandigen Ministerium festgelegten Hochstzahl im Vorbereitungsdienst auszuweisen.

(2) Im Rahmen der ausgewiesenen Gesamtzahl der Ausbildungsplatze wird die Verteilung der
Ausbildungsplatze auf die Schulformen nach dem Umfang des erteilten Unterrichts in diesen
Schulformen vorgenommen; fur den gemeinsamen Unterricht kdnnen besondere Regelungen
getroffen werden. Dabei sind die letzten vorliegenden Amtlichen Schuldaten zu Grunde zu legen.
Die ermittelten Zahlen der Ausbildungsplatze der einzelnen Schulformen kénnen nach MaBgabe
des Unterrichtsbedarfs und der voraussichtlichen Entwicklung der Schilerzahlen korrigiert wer-
den.

§19
Verteilung der Bewerberinnen und Bewerber auf die Schulformen

(1) Die Zuordnung der Bewerberinnen und Bewerber zu einer der Schulformen erfolgt entspre-
chend der Masterprifung oder der Ersten Staatspriifung. Sie kdnnen Wiinsche hinsichtlich der
Schulform auBern. Werden keine Wiinsche angegeben, entscheidet die Einstellungsbehdrde.

(2) Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber hoher als die Zahl der verfiigbaren Ausbil-
dungsplatze, entscheidet das Los.

(3) Das Verfahren wird fir jede Schulform durchgefihrt.

(4) Bewerberinnen und Bewerbern, denen ein Ausbildungsplatz nicht wunschgemaB zugewiesen
werden kann, bietet die Einstellungsbehdrde einen Ausbildungsplatz in einer anderen Schulform
an.
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(5) In dem Einstellungsangebot teilt die Einstellungsbehdrde den Bewerberinnen und Bewerbern
mit, in welcher Schulform sie ausgebildet werden.

§ 20
Verteilung der Bewerberinnen und Bewerber
auf die Zentren fiir schulpraktische Lehrerausbildung

(1) Im Rahmen der ausgewiesenen Gesamtzahl der Ausbildungsplatze erhalten die Bewerberin-
nen und Bewerber in einem Verfahren gemaB § 21 ein Angebot flir einen Ausbildungsplatz an ei-
nem Zentrum fur schulpraktische Lehrerausbildung.

(2) Das Angebot hat zum Ziel, den Bewerberinnen und Bewerbern einen Ausbildungsplatz an ei-
nem Zentrum fiir schulpraktische Lehrerausbildung anzubieten, in dem die Ausbildung in ihren
Fachern erfolgen kann. Dabei ist eine moglichst gleichmaBige Auslastung der Zentren fiir schul-
praktische Lehrerausbildung des Landes unter Beruicksichtigung deren weiterer Aufgaben, ins-
besondere bei der Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der Ausbil-
dung von Studierenden im Praxissemester, sowie unter Beriicksichtigung der regionalen Ausbil-
dungskapazitaten anzustreben. Die Ortswiinsche der Bewerberinnen und Bewerber sind nach
Moglichkeit zu berticksichtigen.

§21
Verfahren zur Verteilung der Ausbildungsplatze
an Zentren fiir schulpraktische Lehrerausbildung

(1) Ausbildungsplatze werden zunachst unter Berlicksichtigung schwerwiegender sozialer Ge-
sichtspunkte und danach nach Facherkombinationsgruppen und bei gleichem Rang nach Los-
entscheid verteilt.

(2) Die Rangfolge von Facherkombinationsgruppen wird bestimmt von der Anzahl der Ausbil-
dungsplatze, die landesweit fiir jedes Fach zur Verfligung stehen. Das Fach mit dem geringsten
Fachleiterangebot steht an erster Stelle, das Fach mit dem hdchsten Fachleiterangebot steht an
letzter Stelle.

(3) Als schwerwiegende soziale Gesichtspunkte im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere zu
berlicksichtigen:

1. Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaften,
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2. ortsgebundenes Ausbildungsverhaltnis oder Beschaftigungsverhaltnis einer Partnerin oder ei-
nes Partners nach Nummer 1,

3. Alleinstehende mit minderjahrigem Kind oder minderjahrigen Kindern im eigenen Haushalt,
4. minderjahrige Kinder,

5. Kinder mit nachgewiesenen gesundheitlichen oder erzieherischen Problemen,

6. ehedhnliche Gemeinschaften

7. Schwerbehinderung oder Gleichstellung,

8. alleinige Verantwortung fur einen anerkannten, arztlich bescheinigten Pflegefall,

9. durch Mitgliedschaft in einer gewahlten Vertretung kommunaler Gebietskorperschaften be-
dingte Ortsgebundenheit und

10. durch langjahrige ehrenamtliche Tatigkeit bedingte Ortsgebundenheit.

Teil 3
Besondere Vorschriften der Ausbildung im Vorbereitungsdienst

§22
Grundschule

Es findet Ausbildung in Deutsch (Sprachliche Grundbildung) und Mathematik (Mathematische
Grundbildung) statt. Ist eines der beiden Facher nicht Ausbildungsfach geman § 8, werden Aus-
bildungsinhalte im Rahmen von Seminarveranstaltungen vermittelt.

§ 23
Berufskolleg

(1) Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter, die eine Masterpriifung oder eine Erste
Staatsprufung in einer beruflichen Fachrichtung abgelegt haben, miissen den Nachweis einer
einschlagigen fachpraktischen Tatigkeit in Bezug auf die jeweilige berufliche Fachrichtung er-
bringen.

(2) Wer eine Masterpriifung oder eine Erste Staatsprifung in einer beruflichen Fachrichtung ab-
gelegt hat, die nicht den in Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen (§ 5 Absatz 2 Satz 1)
entspricht, kann ausnahmsweise in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden, sofern eine
fachpraktische Tatigkeit nachgewiesen wird, schulischer Bedarf besteht und eine entsprechende
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Ausbildung gewahrleistet werden kann. Die Entscheidung trifft das flr Schulen zustandige Mi-
nisterium.

(3) Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter sollen in teilzeitschulischen und vollzeitschuli-
schen Bildungsgangen ausgebildet werden. Die Kooperation mit betrieblichen und auBerbetrieb-
lichen Ausbildungsstatten sowie die Zusammenarbeit mit anderen auBerschulischen Partnern ist
Teil ihrer Ausbildung.

§24
Lehramt fiir sonderpadagogische Forderung

(1) Die Ausbildung erfolgt in einem Unterrichtsfach oder einem Lernbereich sowie einer sonder-
padagogischen Fachrichtung. Die Ausbildung erfolgt nach Wahl der Lehramtsanwarterinnen und
Lehramtsanwarter in einer der sonderpadagogischen Fachrichtungen ihrer Masterprifung oder
Ersten Staatsprufung. Aus Kapazitatsgriinden kann die Ausbildung auch in der nicht gewahlten
sonderpadagogischen Fachrichtung erfolgen; die Verteilung erfolgt entsprechend den Regelun-
genin § 18 bis § 20. Die weiteren Facher der Ersten Staatsprifung oder der Masterpriifung sind
Bestandteil der Ausbildung. In der Ausbildung werden die weiteren sonderpadagogischen Fach-
richtungen und die Anforderungen unterschiedlicher Orte sonderpadagogischer Férderung, ins-
besondere des gemeinsamen Unterrichts, berlcksichtigt.

(2) Die Ausbildung der Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter findet an Schulen statt, in
denen Kinder und Jugendliche mit entsprechendem sonderpadagogischem Férderbedarf unter-
richtet werden.

§25
Erwerb mehrerer Lehramtsbefahigungen

(1) Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter, die vor Beginn des Vorbereitungsdienstes fiir
zwei Lehramter eine Masterpriifung oder eine Erste Staatsprifung nachgewiesen haben, absol-
vieren den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprifung fir das Lehramt ihrer Wahl.

(2) Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter, die eine Masterpriifung oder eine Erste
Staatsprufung fur ein weiteres Lehramt wahrend des Vorbereitungsdienstes ablegen, setzen ihre
Ausbildung fur das Lehramt fort, fir das sie die Ausbildung begonnen haben.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 20/ 41



(3) Durch Ablegen der Staatspriifung erwerben sie nach MaBgabe des § 15 Lehrerausbildungs-
gesetz auch die Lehramtsbefahigung fir das weitere Lehramt.

Teil 4
Staatspriifung

§ 26
Zweck der Priifung

In der Staatsprifung wird festgestellt, ob und in welchem MaBe die Pruflinge die Ziele des Vor-
bereitungsdienstes gemaR § 1 erreicht und Handlungskompetenzen fir den Lehrerberuf nach
Anlage 1 erworben haben.

§ 27
Einteilung der Staatsprufung

Die Staatsprifung besteht aus zwei Unterrichtspraktischen Prifungen mit zwei Schriftlichen Ar-
beiten und einem Kolloquium.

§ 28
Noten

Die einzelnen Ausbildungs- und Prifungsleistungen sind mit einer der folgenden Noten zu be-
werten:

sehr gut (1): eine Leistung, die den Anforderungen im besonderen MaBe entspricht;
gut (2): eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht;

befriedigend (3): eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht;
ausreichend (4): eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im Ganzen den Anforde-

rungen noch entspricht;

mangelhaft (5): eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, die jedoch erken-
nen lasst, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind;

ungeniigend (6): eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, und bei der selbst
die Grundkenntnisse lickenhaft sind.
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§29
Priifungszeit

(1) Die Staatsprifung findet wahrend des Vorbereitungsdienstes statt. Beide Unterrichtsprakti-
schen Prifungen und das Kolloquium finden im letzten Halbjahr der Ausbildung am selben Tag
statt.

(2) Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter sind verpflichtet, sich im letzten Monat vor
Beginn des letzten Halbjahres ihrer Ausbildung schriftlich beim Prifungsamt zur Prifung zu mel-
den. Mit Eingang ihrer Meldung im Priifungsamt sind sie in die Priifung eingetreten. Mit der Mel-
dung ist ein etwaiger Vorschlag einer Pruferin oder eines Prifers nach § 31 Absatz 2 Satz 1 zu
verbinden. Das Priifungsamt informiert Gber die Folgen des Eintritts in das Priifungsverfahren.

(3) Wahrend der gesetzlichen Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz dirfen Prifungsleis-
tungen nicht verlangt und in der Regel auch nicht erbracht werden. Das Prifungsamt kann auf
schriftlichen Antrag der Prifungskandidatin im Ausnahmefall das Erbringen von Prifungsleistun-
gen zulassen, wenn der Kandidatin die Prufungsfahigkeit unter Berlicksichtigung der Facher und
Unterrichtsgegenstande arztlich bescheinigt wurde und die erforderliche Einbindung der Priifung
in langerfristige Unterrichtszusammenhange gewahrleistet ist. Eine Meldung zur Prifung nach
Absatz 2 Satz 1ist in jedem Fall vorzunehmen.

§ 30
Priifungsamt

(1) Die Priifung wird vor dem Prifungsamt abgelegt. Das Priifungsamt bildet fiir jeden Priifling
einen Prifungsausschuss.

(2) Zu Mitgliedern der Priifungsausschisse kdnnen berufen werden:
1. Schulleiterinnen und -leiter und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter,
2. Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder und

3. schul- und ausbildungsfachliche Vertreterinnen und Vertreter einer Schulaufsichtsbehdrde.

(3) Die Pruferinnen und Prifer sind in ihrer Prifungstatigkeit unabhangig.
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(4) Als Mitglied eines Prifungsausschusses kann nur tatig werden, wer
1. die Befahigung zu dem von dem Priifling angestrebten Lehramt oder
2. die Befahigung zu einem entsprechenden Lehramt besitzt oder

3. Uiber eine Lehramtsbefahigung verfigt, die eine Schulstufe oder eine Schulform des vom Prif-
ling angestrebten Lehramtes umfasst.

(5) Das Priifungsamt bestimmt im Benehmen mit Schule und Zentrum fir schulpraktische Lehrer-
ausbildung den Prifungstermin und teilt diesen dem Prifling und dem Priifungsausschuss in der
Regel mindestens vier Wochen vorher mit. Es erteilt Zeugnisse und Bescheinigungen Uber die
Ergebnisse der Staatspriifung und ist Widespruchsbehorde bei Widerspriichen gegen das Er-
gebnis der Staatsprufung. Es evaluiert und dokumentiert die Prifungen einschlieBlich der Lang-
zeitbeurteilungen, archiviert die Unterlagen und steuert die Prifungsverfahren einschlieBlich der
Beurteilungsverfahren hinsichtlich Standardorientierung und Qualitatsentwicklung.

§ 31
Priifungsausschuss

(1) Fir jeden Priifling wird ein Priifungsausschuss gebildet, der sich zusammensetzt aus:

1. einer Schulleiterin oder einem Schulleiter oder deren Stellvertreterin oder Stellvertreter oder
einer Schulaufsichtsbeamtin oder einem Schulaufsichtsbeamten als vorsitzendem Mitglied und

2. zwei Seminarausbilderinnen oder Seminarausbildern.

Fur die Mitglieder des Prufungsausschusses hat die Durchfiihrung der Prifung Vorrang vor an-
deren Dienstgeschaften. Schulleiterinnen und Schulleiter konnen sich im Verhinderungsfall
durch ihre Vertretung im Amt vertreten lassen.

(2) In den Prifungsausschuss sind mindestens zwei Personen zu berufen, die an der Ausbildung
des Pruflings nicht beteiligt waren; der Prifling kann mit der Meldung zur Prifung ein an seiner
fachbezogenen Ausbildung beteiligtes Mitglied nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vorschlagen. Je-
des Ausbildungsfach des Pruflings muss von mindestens einem Mitglied des Prifungsausschus-
ses vertreten werden.

(3) Die Teilnahme weiterer Personen mit dienstlichem Interesse an der Prifung kann das Pri-
fungsamt zulassen. Dies gilt insbesondere fiir Vertreterinnen und Vertreter von Schulaufsichts-
behorden, sowie von an der Ausbildung und Priifung beteiligten Einrichtungen. Die Rechte der

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 23/41



Kirchen auf Einsichtnahme in den Fachern Evangelische Religionslehre und Katholische Religi-
onslehre werden in diesem Verfahren gewahrleistet. Bedienstete des Landes, die nach Satz 1an
einer Prifung teilnehmen, haben sich einer eigenstandigen Bewertung von Prifungsleistungen
zu enthalten. Mit Zustimmung des Priflings kénnen auch Lehramtsanwarterinnen und Lehramts-
anwarter zugelassen werden, die die Staatsprifung noch nicht abgelegt haben; ihre Zahl kann
durch die Prifungsvorsitzende oder den Prifungsvorsitzenden im Interesse eines ordnungsge-
maBen Prifungsverlaufs begrenzt werden. Die Namen der teilnehmenden Personen sind im Pro-
tokoll festzuhalten. Die Rechte von Schwerbehindertenvertretungen auf Teilnahme an Prifungen
und Abgabe von Stellungnahmen bleiben unberihrt.

(4) Die Mitglieder des Prifungsausschusses sind verpflichtet, Giber die Vorgange bei der Pri-
fungsberatung Verschwiegenheit zu bewahren. Bei den Beratungen des Priifungsausschusses
durfen nur dessen Mitglieder und Vertreterinnen oder Vertreter des Prifungsamtes zugegen
sein. Der Prufungsausschuss beschlieBt auf Vorschlag der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden
mit der Mehrheit der Stimmen. Seine Mitglieder haben jeweils eine Stimme. Stimmenthaltung ist
nicht zulassig.

(5) Die Prufungsvorsitzenden bestellen die Protokollfiihrerin oder den Protokolifiihrer. Sie sind
verantwortlich fir den ordnungsgemaBen Ablauf der Prifung und leiten die Prifungsunterlagen
unverzlglich dem Prifungsamt zu.

§ 32
Unterrichtspraktische Priifungen und Schriftliche Arbeiten

(1) In jedem Fach ist eine Unterrichtspraktische Priifung verpflichtend. Findet die Ausbildung le-
diglich in einem Unterrichtsfach statt, sind die beiden Unterrichtspraktischen Prifungen in dem
Unterrichtsfach durchzufiihren. Ergibt die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte fir die
beiden Unterrichtspraktischen Prifungen nicht mindestens die Note ,ausreichend” (4,0), wird
die Prifung ohne Durchflihrung eines Kolloquiums fiir nicht bestanden erklart.

(2) Unterrichtspraktische Prifungen sind so anzulegen, dass in der didaktischen und methodi-
schen Planung und Durchfiihrung des Unterrichts auch die Fahigkeit deutlich wird, komplexere
unterrichtliche Situationen eigenstandig und sachangemessen auf dem Stand der jeweiligen
Fachdiskussion zu gestalten. Besondere Formen der Unterrichtspraktischen Prifung kdnnen mit
Zustimmung des Priifungsamtes erprobt werden. Die Unterrichtspraktischen Prifungen dauern
in der Regel 45 Minuten; sie sollen 40 Minuten nicht unterschreiten und 60 Minuten nicht Uber-
schreiten. Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter, die in einer Schulform mit verschiede-
nen Schulstufen oder Bildungsgangen ausgebildet werden, erbringen die Unterrichtspraktischen
Prafungen in unterschiedlichen Schulstufen oder Bildungsgangen.
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(3) Im Auftrag des Priifungsamtes legt das Zentrum fiir schulpraktische Lehrerausbildung den
Zeitpunkt, die Klasse oder den Kurs oder die vergleichbare Organisationseinheit und gegebenen-
falls die sonstigen Bedingungen fir die Durchfliihrung der Unterrichtspraktischen Priifung fest.
Die Festlegung erfolgt auf schriftlichen Vorschlag des Priflings flir einen Zeitpunkt innerhalb ei-
nes vom Prufungsamt vorgegebenen Prifungszeitraums. Das Zentrum fir schulpraktische Leh-
rerausbildung trifft ersatzweise die notwendigen Entscheidungen, wenn die schriftlichen Vor-
schldage gemaB Satz 2 nicht zum vorgegebenen Termin vorliegen.

(4) Der Priifling teilt die Themen der Unterrichtspraktischen Prifungen und die Bezeichnungen
der zugehorigen Unterrichtsreihen spatestens zehn Tage vor dem Prifungstermin dem Pri-
fungsamt Uber das Zentrum fiir schulpraktische Lehrerausbildung schriftlich mit. Das Zentrum
flr schulpraktische Lehrerausbildung leitet drei Durchschriften der Themenmitteilung den Mit-
gliedern des Prifungsausschusses zu. Sofern der Priifling das Thema ohne gentigende Ent-
schuldigung nicht rechtzeitig bekannt gibt, bestimmt eine vom Prifungsamt bestellte Seminar-
ausbilderin oder ein Seminarausbilder das Thema.

(5) Vor Beginn der Priifung legt der Priifling den Mitgliedern des Priifungsausschusses fur jedes
Fach eine Schriftliche Arbeit vor. Diese umfasst eine schriftliche Planung des Unterrichts, (insbe-
sondere: Ziele, ein oder mehrere didaktische Schwerpunkte und geplanter Verlauf des Unter-
richts einschlieBlich der jeweiligen Begriindungszusammenhange) und eine Darstellung der zu-
gehdrigen langerfristigen Unterrichtszusammenhange, in die die Unterrichtsstunde der Unter-
richtspraktischen Priifung eingebunden ist. Der Umfang der Schriftlichen Arbeit soll zehn Seiten
nicht Uberschreiten, davon soll auf die Planung der Stunde und auf die langerfristigen Unter-
richtszusammenhange jeweils etwa die Halfte entfallen. Das Prifungsamt kann von den Priflin-
gen eine schriftliche Versicherung an Eides statt verlangen und abnehmen, dass die Prifungs-
leistung von ihnen selbststéandig erbracht worden ist.

(6) Vor Eintritt in die Unterrichtspraktischen Prifungen soll die oder der Ausbildungsbeauftragte
oder eine Vertretung zu ausbildungs- und prifungsrelevanten Aspekten gehort werden. Das Er-
gebnis ist in die Niederschrift gemaB Absatz 10 aufzunehmen. Den Mitgliedern des Prifungsaus-
schusses soll das Ergebnis der Langzeitbeurteilungen erst nach Bewertung aller Prifungsleis-
tungen mitgeteilt werden.

(7) Der Prufling und der Prufungsausschuss fihren vor Bewertung der Unterrichtspraktischen
Priifung ein Gesprach von etwa 15 Minuten Dauer, in dem Planung und Durchfiihrung des Unter-
richts reflektiert werden.
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(8) Vor Beginn des Kolloquiums bewertet der Priifungsausschuss jede Unterrichtspraktische
Priifung unter Berlicksichtigung des Gesprachs nach Absatz 7 mit einer Note gemaB § 28. Fand
die Unterrichtspraktische Prifung unter Einbeziehung einer sonderpadagogischen Fachrichtung
statt, wird die Priifung unter Berlicksichtigung der fach- und fachrichtungsbezogenen Leistun-
gen des Priflings bewertet.

(9) Die Schriftlichen Arbeiten nach Absatz 5 werden unter Berlicksichtigung des Grades der
selbstandigen Leistung, des sachlichen Gehalts, der Einbindung der Unterrichtspraktischen Pr-
fung in die langerfristigen Unterrichtszusammenhange und der sprachlichen Form mit einer eige-
nen Note bewertet. Absatz 8 Satz 2 gilt entsprechend. Die wesentlichen Begriindungen fir die
Bewertung werden in die Niederschrift nach Absatz 10 aufgenommen.

(10) Uber jede Unterrichtspraktische Priifung ist von einem Mitglied des Priifungsausschusses
eine Niederschrift anzufertigen, die Angaben Uber das Thema, den Prufungsverlauf und die fest-
gelegte Note sowie die wesentlichen Begriindungen dafir enthalt, ob und in welchem MaBe der
Prifling die Ziele des Vorbereitungsdienstes gemaB § 1 erreicht hat. Die Niederschrift ist zur Pri-
fungsakte zu nehmen.

§33
Kolloquium

(1) Das Prufungsverfahren wird mit einem Kolloquium abgeschlossen, das 45 Minuten dauert. Es
soll dem Prifling ermdglichen, sich mit komplexen padagogischen Fragestellungen auseinander-
zusetzen, und zeigen, dass er die geforderten Standards erreicht hat.

(2) Das Kolloguium bezieht sich auf zentrale Bereiche des beruflichen Handelns und ist so aus-
zurichten, dass die Fahigkeit zur Auseinandersetzung mit beruflichen Situationen theoriegeleitet
nachgewiesen werden kann.

(3) Der Ausschuss bewertet die Leistung des Priflings im Kolloquium.

(4) Die Komplexitat der Problemdarstellung, der sachliche Gehalt der Ausfiihrungen, die Folge-
richtigkeit der Gedankenfiihrung, die Eigenstandigkeit des Urteils und die Kommunikationsfahig-
keit sind abschlieBend mit einer Note gemaB § 28 zu bewerten.
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(5) Uber das Kolloquium ist von einem Mitglied des Ausschusses, das von der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden bestimmt wird, eine Niederschrift zu fertigen, in der die Gegenstande des Kol-
loquiums aufgefuhrt sind. In der Niederschrift sind das Beratungsergebnis und die beschlossene
Note einschlieBlich der wesentlichen Griinde fiir die Notengebung aufzunehmen. Die Nieder-
schrift ist zur Prifungsakte zu nehmen.

(6) Das Ergebnis der Unterrichtspraktischen Prifungen, der Schriftlichen Arbeiten und des Kollo-
quiums ist dem Prufling nach Abschluss des Kolloquiums von der oder dem Vorsitzenden des
Prifungsausschusses mindlich bekannt zu geben. Die oder der Vorsitzende gibt dem Prifling
im Anschluss ein vorlaufiges Gesamtergebnis der Priifung miindlich bekannt.

§34
Ermittlung des Gesamtergebnisses der Staatspriifung

(1) Das Prifungsamt ermittelt das Ergebnis der Staatsprifung aus der durch zwanzig geteilten
Summe der Notenwerte

1. der flinffach gewichteten Note der Langzeitbeurteilung der Schule (25 vom Hundert),

2. der funffach gewichteten Note der Langzeitbeurteilung des Zentrums fur schulpraktische Leh-
rerausbildung (25 vom Hundert),

3. der einfach gewichteten Note der ersten Schriftlichen Arbeit (5 vom Hundert),
4. der dreifach gewichteten Note der ersten Unterrichtspraktischen Prifung (15 vom Hundert),
5. der einfach gewichteten Note der zweiten Schriftlichen Arbeit (5 vom Hundert,

6. der dreifach gewichteten Note der zweiten Unterrichtspraktischen Prifung (15 vom Hundert)
und

7. der zweifach gewichteten Note des Kolloquiums (10 vom Hundert).

Es stellt das unter Berlicksichtigung von zwei Dezimalstellen errechnete Gesamtergebnis mit ei-
ner Note gemaB § 28 fest. Die Gesamtnote hat folgende Notenbezeichnung:

sehr gut: bis 1,49,

gut: 1,50 bis 2,49,
befriedigend: 2,50 bis 3,49,
ausreichend: 3,50 bis 4,00,
mangelhaft: tber 4,00.
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Weitere Dezimalstellen werden ohne Rundung gestrichen.

(2) Die Staatsprifung ist bestanden, wenn
1. das Gesamtergebnis (Absatz 1),

2. die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte fur die beiden Unterrichtspraktischen Prifun-
gen (§ 32),

3. die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte fir die beiden Langzeitbeurteilungen (§ 16)
und

4. drei der vier in Absatz 1 Nummer 1, Nummer 2, Nummer 4 und Nummer 6 genannten Noten

mindestens ,ausreichend” (4,00) sind.

(3) Das Priifungsamt teilt das Priifungsergebnis schriftlich mit.

§35
Nichtablieferung von Priifungsarbeiten und Versaumen von Priifungsterminen

(1) Die Prufung gilt als nicht bestanden, wenn ein Prifling ohne schwerwiegenden Grund die
Meldung zur Staatsprifung nach § 29 Absatz 2 versaumt oder zum Termin flir eine Unterrichts-
praktische Prifung oder fiir das Kolloquium nicht erscheint.

(2) Legt der Prifling dem Prifungsausschuss bis zum Beginn der Priifung keine Schriftliche Ar-
beit nach § 32 Absatz 5 vor, wird die jeweilige Schriftliche Arbeit mit der Note ,,ungeniigend” be-
wertet.

(3) Von einem Prifling, der sich mit Krankheit entschuldigt, kann die Vorlage einer amtsarztli-
chen Bescheinigung oder eine amtsarztliche Untersuchung verlangt werden.

(4) Entschuldigungsgriinde missen unverziglich geltend gemacht werden. Die Entscheidung
Uber ihre Anerkennung trifft das Prifungsamt.

§ 36
Ruicktritt
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(1) Nach Eintritt in die Priifung (§ 29 Absatz 2) kann der Prifling aus schwerwiegenden Griinden
die Genehmigung des Riicktritts von der Priifung beantragen. Uber den Antrag entscheidet das
Prifungsamt.

(2) Tritt ein Prifling ohne Genehmigung des Prifungsamtes von der Prifung zuriick, so gilt die
Prafung als nicht bestanden. Dies gilt auch, wenn gleichzeitig der Antrag auf Entlassung aus dem
Vorbereitungsdienst gestellt wird.

(3) Bei Genehmigung des Rucktritts wird die Prifung zu einem vom Prifungsamt bestimmten
Zeitpunkt neu angesetzt. Die Terminfestlegung entfallt, wenn ein Priifling auf Antrag aus dem
Vorbereitungsdienst ausscheidet oder unter Wegfall der Dienstbeziige beurlaubt wird.

(4) § 35 Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.

§ 37
Ordnungswidriges Verhalten

(1) Im Falle einer Tauschungshandlung oder eines anderen erheblichen ordnungswidrigen Ver-
haltens wahrend der Prifung halt der Prifungsausschuss die Art und den Umfang des VerstoBes
in der Prifungsniederschrift fest. Die Niederschrift ist zur Prifungsakte zu nehmen.

(2) Uber die Folgen eines bei einer Priifungsleistung festgestellten ordnungswidrigen Verhaltens
entscheidet das Prifungsamt nach Anhoérung des Priflings. Es informiert die zustandige Ausbil-
dungsbehdrde unverziglich.

(3) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens kdnnen ausgesprochen werden:

1. Dem Prifling kann die Wiederholung einzelner oder mehrerer Prifungsleistungen auferlegt
werden.

2. Prifungsleistungen, auf die sich das ordnungswidrige Verhalten bezieht, kbnnen wie eine mit
der Note ,ungenligend” bewertete Priifungsleistung behandelt und entsprechend in die Ermitt-
lung des Gesamtergebnisses einbezogen werden.

3. Die Prufung kann fir nicht bestanden erklart werden. In besonders schweren Fallen kann eine
Wiederholungsprifung ausgeschlossen werden.
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(4) Auch nach Aushandigung des Zeugnisses Uber das Bestehen der Priifung kann das Pri-
fungsergebnis wegen eines ordnungswidrigen Verhaltens aufgehoben und eine der in Absatz 3
genannten Folgen ausgesprochen werden, jedoch nur innerhalb einer Frist von funf Jahren seit
Ausstellung des Zeugnisses.

§ 38
Wiederholung der Staatspriifung

(1) Priflinge, die die Priifung nicht bestanden haben, kdnnen sie einmal wiederholen. Der Priifling
gilt nach dem erstmaligen Nichtbestehen der Staatsprifung weiterhin als in die Prifung einge-
treten.

(2) Fir die Ablegung der Wiederholungspriifung ist der Vorbereitungsdienst in Fallen des Nicht-
bestehens nach § 34 Absatz 2 um sechs Monate zu verlangern; in anderen Fallen entscheidet
das Prifungsamt Uber Verlangerungen von bis zu sechs Monaten Dauer.

(3) Das Priifungsamt teilt die Festsetzung der Verlangerungsdauer dem Priifling sowie der Aus-
bildungsbehdrde mit.

§ 39
Zeugnisse und Bescheinigungen

(1) Uber die bestandene Staatspriifung wird ein Zeugnis ausgestellt, iiber die nicht bestandene
Staatsprifung eine Bescheinigung.

(2) In dem Zeugnis Uber die bestandene Staatspriifung werden das Lehramt und die Facher be-
nannt, in dem und in denen ausgebildet und geprift wurde. Das Gesamtergebnis der Staatspru-
fung wird in Worten und in Ziffern unter Beriicksichtigung zweier Dezimalstellen aufgefihrt. Die
einzelnen Noten nach § 34 Absatz 1 sowie die Noten in den Fachern der Ausbildung nach § 16
Absatz 1 Satz 1 werden mit einer Aufstellung aller Ausbildungs- und Priifungsnoten in einer ge-
sonderten Bescheinigung ausgewiesen.

(3) Fur Facher der Masterprifung oder der Ersten Staatspriifung, die wahrend des Vorberei-
tungsdienstes nicht benotet wurden und nicht Bestandteil der Staatsprifung gewesen sind, ist
im Zeugnis Uber die Staatsprufung der Zusatz aufzunehmen, dass die Lehramtsbefahigung diese
Facher umfasst.
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(4) Zeugnisse und Bescheinigungen sind von der Leiterin oder dem Leiter des Prifungsamtes
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter zu unterschreiben. Sie werden bei bestande-
ner Prifung jeweils auf den Tag datiert, an dem das Prifungsergebnis schriftlich bekannt gege-
ben wird. Bei nicht bestandener, endgliltig nicht bestandener Prifung und bei Priifungen auBer-
halb der Regeldauer des Vorbereitungsdienstes werden sie jeweils auf den Tag datiert, an dem
die letzte Priifungsleistung erbracht worden ist.

Teil 5
Besondere Vorschriften liber die Festlegung der Zahl
der Ausbildungsplatze und das Zulassungsverfahren

§ 40
Ausbildungskapazitaten

(1) Das fiur Schulen zustandige Ministerium ermittelt zu den jeweiligen Einstellungsterminen im
Rahmen des Landeshaushalts die Zahl der verfligbaren Ausbildungsplatze im Vorbereitungs-
dienst, die Zahl der Ausbildungsplatze flr die Lehramter sowie gegebenenfalls die Zahl der Aus-
bildungsplatze in bestimmten Fachern einzelner Lehramter und legt sie fest. Dabei ist die Ausbil-
dungskapazitat der Zentren flr schulpraktische Lehrerausbildung und die Kapazitat der Ausbil-
dungsschulen soweit auszuschdpfen, dass eine sachgerechte Ausbildung noch gewahrleistet
werden kann.

(2) Die Ausbildungskapazitat der Zentren fir schulpraktische Lehrerausbildung richtet sich nach
ihrem Raum- und Personalbestand sowie nach der nach MaBgabe des Haushalts bestimmten
durchschnittlichen Héchstzahl der Ausbildungsplatze flr Lehramtsanwarterinnen und Lehramts-
anwarter in fachbezogenen und Uberfachlichen Ausbildungsgruppen. Die Ausbildungskapazitat
der Schulen richtet sich nach der Belastbarkeit der Schule durch den Ausbildungsunterricht, der
etwa 15 vom Hundert des insgesamt erteilten Unterrichts nicht Uberschreiten soll, sowie nach
dem durch den selbststandigen Unterricht der Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter zu
deckenden Unterrichts bedarf.

(3) Die Ausbildungsplatze, die insgesamt im Vorbereitungsdienst zur Verfligung stehen, verteilen
sich auf die Lehramter unter Berticksichtigung des Verhaltnisses des erteilten Unterrichts der
Lehramter.

§M
Grundsatze des Zulassungsverfahrens
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(1) Zulassungsverfahren konnen sich jeweils auf einzelne Lehramter oder auf Facher einzelner
Lehramter beziehen.

(2) Ein Zulassungsverfahren wird durchgefihrt, wenn die Zahl der Bewerbungen die Zahl der
Ausbildungsplatze

1. im Lehramt an Grundschulen um mehr als 10 vom Hundert,

2. im Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen um mehr als 15 vom Hundert,
3. im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen um mehr als 15 vom Hundert,
4. im Lehramt an Berufskollegs um mehr als 15 vom Hundert oder

5. im Lehramt flr sonderpadagogische Férderung um mehr als 10 vom Hundert

Ubersteigt. Bewerberinnen und Bewerber mit friiher erworbenen Lehramtern werden den jeweils
entsprechenden Lehramtern zugerechnet, Bewerberinnen und Bewerber mit den Lehramtern fir
die Sekundarstufe Il und die Sekundarstufe | werden dem Lehramt an Gymnasien und Gesamt-
schulen zugerechnet.

(3) Sofern die Zahl der Ausbildungsplatze in einem Fach eines Lehramtes aus Kapazitatsgriinden
beschrankt ist, wird ein Zulassungsverfahren unter der Voraussetzung durchgefiuhrt, dass die
Zahl der fachbezogenen Bewerbungen in einem Lehramt die festgelegte Zahl der Ausbildungs-
platze um mehr als 10 vom Hundert Ubersteigt.

(4) In dem Zulassungsverfahren werden die Bewerberinnen und Bewerber nach MaBgabe der
Vorschriften der §§ 42 bis 45 ausgewahlt.

§42
Auswahl nach Bedarf

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die in einem Fach ausgebildet werden wollen, flr das in einem
Lehramt ein dringender Bedarf besteht, erhalten im Rahmen der Quote (bis zu 10 Prozent der Ge-
samtzahl der Ausbildungsplatze) vorab einen Ausbildungsplatz.

(2) Die Facher des dringenden fachlichen Bedarfs stellt das fiir Schulen zustandige Ministerium
je Lehramt fest und bestimmt jeweils die GroBenordnung im Rahmen der Quote.
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(3) Ubersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber mit einem Fach des dringenden fachli-
chen Bedarfs die je Lehramt festgelegte Zahl der Ausbildungsplatze, werden unter Beachtung
des § 15 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes die Ausbildungsplatze nach der Rangfolge der
Gesamtnoten vergeben. Bei gleicher Gesamtnote entscheidet eine etwaige Wartezeit. Im Ubrigen
entscheidet das Los.

(4) Wird die Zahl der vorab zu vergebenden Ausbildungsplatze nicht voll in Anspruch genom-
men, so werden die verbleibenden Platze nach § 43 vergeben.

§43
Auswahl nach Qualifikation

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nach der Qualifikation ist der Mittelwert
aus Bachelor- und Masterpriifung oder die Gesamtnote der Ersten Staatspriifung zu Grunde zu
legen. Im Falle von mehreren Masterpriufungen fir verschiedene Lehramter wird zunachst ein
Mittelwert fiir die Masterprifungen ermittelt und dann der Berechnung nach Satz 1 zu Grunde
gelegt. Im Falle von mehreren Bachelorprifungen, mit denen die Anforderungen der Lehramts-
zugangsverordnung erfullt wurden, wird zunachst der Mittelwert fur die Bachelorprifungen er-
mittelt und dann der Berechnung nach Satz 1 zu Grunde gelegt. Im Falle von mehreren Ersten
Staatsprufungen wird ein Mittelwert fiir die Staatsprifungen als Gesamtnote gebildet.

(2) Im Falle von Priifungen, die als gleichwertig anerkannt werden, setzt die Anerkennungsbe-
horde eine entsprechende Gesamtnote fest.

(3) Unter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern mit gleicher Gesamtnote entscheidet unter
Beachtung des § 15 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes die Wartezeit. Im Ubrigen entschei-
det das Los.

§44
Auswahl nach Wartezeit

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nach der Wartezeit werden die Ausbil-
dungsplatze im Rahmen der verfligbaren Quote (§ 6 Absatz 2 Nummer 3 Lehrerausbildungsge-
setz) in der Rangfolge der Haufigkeit ihrer beriicksichtigungsfahigen Bewerbungen bei der Aus-
bildungsbehdrde vergeben. Jeweils sechs volle Monate der nach § 6 Absatz 3 des Lehrerausbil-
dungsgesetzes zu beriicksichtigenden Zeiten gelten als eine Bewerbung.
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(2) Bei gleichem Rang von Bewerberinnen und Bewerbern werden unter Beachtung des § 15 Ab-
satz 3 des Landesbeamtengesetzes die Ausbildungsplatze in der Rangfolge ihrer Gesamtnoten
vergeben. Im Ubrigen entscheidet das Los.

§45
Auswahl nach Hartegesichtspunkten

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nach Hartegesichtspunkten werden die
Ausbildungsplatze im Rahmen der verfligbaren Quote (§ 6 Absatz 2 Nummer 4 Lehrerausbil-
dungsgesetz) in der Rangfolge des Grades der mit einer Ablehnung der Bewerbung verbunde-
nen auBergewdhnlichen Harte vergeben. Eine auBergewdhnliche, insbesondere soziale Harte
liegt vor, wenn die Ablehnung des Zulassungsantrages fur die Bewerberin oder den Bewerber
mit Nachteilen verbunden ware, die bei Anlegen eines strengen MaBstabes lber das MaB der mit
der Ablehnung Ublicherweise verbundenen Nachteile erheblich hinausgehen.

(2) Eine auBergewohnliche Harte kann im Einzelfall insbesondere vorliegen, wenn die Bewerbe-
rin oder der Bewerber

1. schwerbehindert oder im Sinne des Sozialgesetzbuches IX gleichgestellt ist oder

2. aus gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung einem nach § 2 des Bundeskindergeldgesetzes
zu bericksichtigenden Kind oder einer nicht erwerbsfahigen anderen Person Gberwiegend Un-
terhalt leistet.

Bis zur Halfte werden die im Rahmen der Quote verfiigbaren Ausbildungsplatze zunachst an Be-
werberinnen und Bewerber nach Satz 1 Nummer 1 nach dem Grad der Behinderung vergeben.
Die Ubrigen Ausbildungsplatze werden an Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 Nummer 2
und fur sonstige Hartefalle vergeben. Sofern im Ergebnis Ausbildungsplatze im Rahmen der nach
dem Lehrerausbildungsgesetz verfligbaren Quote frei bleiben sollten, werden diese an etwaige
nicht berticksichtigte Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 Nummer 1 nach dem Grad der
Behinderung vergeben.

(3) Bei gleichem Rang von Bewerberinnen und Bewerbern werden unter Beachtung des § 15 Ab-
satz 3 des Landesbeamtengesetzes die Ausbildungsplatze in der Rangfolge ihrer Gesamtnoten
vergeben. Im Ubrigen entscheidet das Los.

§ 46
Durchfiihrung des Zulassungsverfahrens flir Facher

Im Falle der Festlegung der Zahl der fachbezogenen Ausbildungsplatze eines Lehramtes werden
unter Beachtung des § 15 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes Ausbildungsplatze in der Rang-
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folge der Gesamtnoten der Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Im Falle der Ranggleichheit
der Gesamtnoten entscheidet die Wartezeit. Im Ubrigen entscheidet das Los.

§ 47
Nachriickverfahren

(1) Ausbildungsplatze, die von zugelassenen Bewerberinnen und Bewerbern nicht in Anspruch
genommen werden, werden an die ranghéchste Bewerberin oder den ranghdchsten Bewerber
des jeweiligen Lehramts oder des jeweiligen Fachs vergeben, die oder der den Vorbereitungs-
dienst unverzuglich antreten kann.

(2) Das fur Schulen zusténdige Ministerium wird ermachtigt, aus Griinden der zeitgerechten
Durchfiihrung des Nachrlickverfahrens Termine fiir die Annahme angebotener Ausbildungsplat-
ze zu setzen.

(3) Bei Fristversaumnis ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen.

§48
Folgen des Nichtantritts im Vorbereitungsdienst

Bewerberinnen und Bewerber, die hach Durchfiihrung eines Zulassungsverfahrens den Vorbe-
reitungsdienst ohne wichtigen Grund (§ 5 Absatz 2 Satz 5) nicht antreten, werden in einem et-
waigen Zulassungsverfahren des nachsten Einstellungstermins nicht bertcksichtigt.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 49
Nachteilsausgleich

(1) Soweit konkrete Regelungen fehlen, kann Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten auf
Antrag Nachteilsausgleich in Ausbildung und Prifung unter Berlicksichtigung der Richtlinien zur
Durchfiihrung des Sozialgesetzbuches IX in der jeweils geltenden Fassung in angemessenem
Umfange gewahrt werden.
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(2) Uber den Antrag auf Nachteilsausgleich bei der Ausbildung entscheidet die zustandige Aus-
bildungsbehérde. Uber den Antrag auf Nachteilsausgleich bei der Priifung, der mit der Meldung
zur Prufung zu stellen ist, entscheidet das Prifungsamt.

§ 50
Ubergangsvorschriften

(1) Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter, die sich zum 31. Juli 2011 im Vorbereitungs-
dienst oder in der Zweiten Staatsprifung befinden, beenden ihre Ausbildung nach den Vor-
schriften der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprifung fur Lehramter
an Schulen vom 11. November 2003 (GV. NRW. S. 699), gedndert durch Verordnung vom 1. De-
zember 2006 (GV. NRW. S. 593).

(2) Studierende, die ihr Studium mit einem der Lehramter gemaB Lehrerausbildungsgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. September 1998 (GV. NRW. S. 564), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876), oder gemaB Lehrerausbildungsgesetz
vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 325), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 21. April 2009 (GV.
NRW. S. 224) abgeschlossen haben oder abschlieBen, treten den Vorbereitungsdienst als Vor-
bereitungsdienst fiir eines dieser Lehramter an und legen die Staatsprifung fiir eines dieser
Lehramter ab; es gelten die Vorschriften dieser Verordnung.

(3) Im Falle der Fortsetzung einer unterbrochenen Prifung gelten die fiir das unterbrochene Pri-
fungsverfahren geltenden Vorschriften fort.

(4) Fur Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter mit einer Ersten Staatspriifung wird die
Staatsprifung Uber den 1. August 2011 hinaus als ,Zweite Staatsprifung” bezeichnet.

(5) Priflinge, deren Hochschulabschlusspriifung noch nach den Regelungen des Lehrerausbil-
dungsgesetzes vom 2. Juli 2002 als Erste Staatspriifung oder als Teilpriifung der Ersten Staats-
prifung anerkannt worden ist, die aber erziehungswissenschaftliche Studien oder das didakti-
sche Grundlagenstudium in einem Unterrichtsfach noch nicht durch Prifungen nachgewiesen
haben, erbringen diese Nachweise Uber den 31. Juli 2011 hinaus im Rahmen des Vorbereitungs-
dienstes in gesonderten Priifungen spatestens bis zum Eintritt in das Priifungsverfahren (§ 29
Absatz 2) nach § 43 der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprufung flr
Lehramter an Schulen vom 11. November 2003 (GV. NRW. S. 699), geandert durch Verordnung
vom 1. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 593).
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§ 51
Inkrafttreten; AuBerkrafttreten; Berichtspflicht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2011 in Kraft. Abweichend davon treten § 2, § 4, § 5 (mit
Ausnahme des § 5 Absatz 1 Satz 1), §§ 17 bis 21 sowie §§ 40 bis 48 am Tage nach der Verkin-
dung dieser Verordnung in Kraft. Das fiir Schulen zustandige Ministerium berichtet der Landes-
regierung zum 31. Dezember 2016 und danach alle funf Jahre Uber die Erfahrungen mit dieser
Verordnung.

(2) Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprifung fur Lehramter an
Schulen vom 11. November 2003 (GV. NRW. S. 699) tritt zum 31. Juli 2011 auBer Kraft. Abwei-
chend davon treten § 4, § 5 und §§ 18 bis 22 am Tage nach der Verkiindung dieser Verordnung
auBer Kraft. Die Verordnung Uber die Festlegung der Zahl der Ausbildungsplatze im Vorberei-
tungsdienst und das Zulassungsverfahren vom 4. Juli 1998 (GV. NRW. S. 476) tritt am Tage nach
der Verklindung dieser Verordnung auBer Kraft.

siehe Anlage 1

Siehe Anlage 2

Artikel 2

Anderung der Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der Staatspriifung

Auf Grund des § 13 Absatz 3 des Lehrerausbildungsgesetzes wird im Einvernehmen mit dem In-
nenministerium und dem Finanzministerium verordnet:

Die Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinstei-
gern und der Staatspriifung vom 6. Oktober 2009 (GV. NRW. S. 511) wird wie folgt gedndert:
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1. In § 8 werden die bisherigen Satze 2 und 3 ersetzt durch die folgenden neuen Satze 2 bis 5:
«Die Ausbildung orientiert sich an den grundlegenden Kompetenzen fir Unterricht und Erzie-
hung, Beurteilung, Diagnostik, Beratung, Kooperation und Schulentwicklung sowie an den wis-
senschaftlichen und kiinstlerischen Anforderungen der Facher. Dabei ist Befahigung zur indivi-
duellen Férderung von Schilerinnen und Schulern und Umgang mit Heterogenitat unter Beach-
tung der Erfordernisse der Inklusion besonders zu berilicksichtigen. Diesem Ziel dient die wis-
senschaftlich fundierte schulpraktische Ausbildung, die Zentrum fir schulpraktische Lehreraus-
bildung und Schule gemeinsam verantworten. Auf der Grundlage der Kompetenzen und Stan-
dards fir den Vorbereitungsdienst und eines von dem fiir Schulen zustandigen Ministerium zu
erlassenden Kerncurriculums zielt die Ausbildung auf den Kompetenzerwerb in allen Handlungs-
feldern des Lehrerberufs.”

2. § 9 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 wird der Verweis ,§ 5 Absatz 1 Satz 3" ersetzt durch den Verweis ,§ 5 Absatz 1
Satz 2".

b) Die bisherigen Absatze 3 und 4 werden gestrichen.

c) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 erganzt:

«(3) Dem Zentrum flr schulpraktische Lehrerausbildung steht fiir die Durchfliihrung von Ausbil-
dungsveranstaltungen wochentlich ein Tag zur Verfiigung.”

3. § 11 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort ,vier” durch das Wort ,sechs” ersetzt.

b) Nach Absatz 8 werden folgende Absatze 9 bis 11 angefligt:

»(9) Nach Abschluss eines ersten Ausbildungsabschnitts wird die Ausbildung gemeinsam mit
den Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwartern nach den Bestimmungen der nach § 7 Ab-
satz 3 Lehrerausbildungsgesetz erlassenen Verordnung in fachbezogenen und tberfachlichen
Ausbildungsgruppen sowie in anderen Formen fortgesetzt. Absatz 2 bleibt unberihrt. Fur den
Zeitraum nach Abschluss des ersten Ausbildungsabschnitts nach Satz 1 werden Langzeitbeurtei-
lungen gemanR § 16 der nach § 7 Absatz 3 Lehrerausbildungsgesetz erlassenen Verordnung er-
stellt.
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(10) Zur Ausbildung gehort verpflichtend die personenorientierte Beratung. Diese wird von Leite-
rinnen und Leitern Uberfachlicher Ausbildungsgruppen der Zentren fiir schulpraktische Lehrer-
ausbildung durchgefihrt, die die Leistungen der Lehramtsanwarterin oder des Lehramtsanwar-
ters nicht benoten, nicht an der jeweiligen Langzeitbeurteilung beteiligt werden diirfen und nicht
am Verfahren der jeweiligen Staatsprifung beteiligt sind.

(11) Ausbildungsberatung erfolgt insbesondere im Zusammenhang mit Unterrichtsbesuchen, sie
umfasst auch in der Uberfachlichen Ausbildung wiederholte, an Ausbildungsstandards orientierte
Information Uber den erreichten Ausbildungsstand. Die Lehrkrafte in Ausbildung kénnen von den
Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern sowie den Schulleiterinnen und Schulleitern je-
derzeit Auskunft tber ihren Ausbildungsstand erhalten.”

4.In § 13 Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,der ersten Ausbildungshalfte” ersetzt durch die
Worter ,des ersten Ausbildungshalbjahres®.

5.In § 17 Satz 2 wird die Zahl ,2013" durch die Zahl ,2016" ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

Dusseldorf, den 10. April 2011

Die Ministerin
flr Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia Lé6hrmann

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 39/41



GV. NRW. 2011S. 218

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 40/ 41


https://recht.nrw.de/gvnrw/2011-s218

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 41 /41


https://recht.nrw.de/system/files/VA/12664-15940-gv9-1anlage1.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/VA/12664-15941-gv9-1anlage2.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung zur Reform der Vorbereitungsdienste für Lehrämter an Schulen 

	Anlagen

